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Hochstufung von CITES-Anhang III in CITES-Anhang II 

 
• Pterocarpus erinaceus (Kosso, African rosewood) 

-  Listung ohne Fußnote; alle Teile und Endprodukte unterliegen den  

   CITES-Bestimmungen 

 

Aufnahme in CITES-Anhang II 

• Guibourtia tessmannii (Bubinga), Fußnote #15  

• Guibourtia pellegriniana (Bubinga), Fußnote #15  

• Guibourtia demeusei (Bubinga), Fußnote #15  

 

• Dalbergia spp. (Rosenholz, Palisander; > 300 Arten), Fußnote #15 

ausgenommen die Arten des Anhangs I CITES, z.Z. Dalbergia nigra 

(Rio Palisander) 

 

 

             

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Neue Holzarten, relevant für Musikinstrumentenbau 
Völkerrechtliches Inkrafttreten: 02.01.2017 
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Hochstufung von EU-Anhang C in EU-Anhang B 

 
• Pterocarpus erinaceus (Kosso, African rosewood) 

-  Listung ohne Fußnote; alle Teile und Endprodukte unterliegen den  

   CITES-Bestimmungen 

 

Aufnahme in EU-Anhang B 

• Guibourtia tessmannii (Bubinga), Fußnote #15  

• Guibourtia pellegriniana (Bubinga), Fußnote #15  

• Guibourtia demeusei (Bubinga), Fußnote #15  

 

• Dalbergia spp. (Rosenholz, Palisander; > 300 Arten), Fußnote #15 

ausgenommen die Arten des EU-Anhangs A, z.Z. Dalbergia nigra 

(Rio Palisander) 

 

 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Umsetzung in der EU 
Inkrafttreten für  die EU: 04.02.2017,  VO(EU) 2017/160 
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Kontaktdaten/ 

Internet-Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Einfuhr aus einem Land außerhalb der EU 
 

• Beantragung der Einfuhrgenehmigung beim Bundesamt für Naturschutz 

 Antragsformular 221 und Kopie des CITES Exportdokumentes 

 Positive Stellungnahme der Wissenschaftlichen Behörde  

 Sonstige Belange des Artenschutzes müssen unter Umständen berücksichtigt werden 

 Vorbehaltseinlegungen Indien und Indonesien 

Indien:  

Anstelle des CITES-Exportdokumentes wird ein vergleichbares Dokument (VRIKSH) 

anerkannt 

Indonesien:  

CITES-Exportdokumente werden ausgestellt 

 

• Vorlage bei der Zollstelle 

Original CITES-Exportdokument und Original/gelbes Exemplar der Einfuhrgenehmigung 

 Originaldokumente : werden vom Zoll einbehalten und an das BfN gesandt 

 Gelbes Exemplar: erhält der Einführer als Nachweis für seine Unterlagen zurück 

 

 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Umsetzung in der EU, erforderliche Dokumente 
Inkrafttreten für  die EU: 04.02.2017,  VO(EU) 2017/160 

 

 

 

 

 

 
Neulistungen 

 

Umsetzung in 

der EU 

 

Fußnote #15 

 

Besonderheiten 

 

Statistik 

 

Kontaktdaten/ 
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Kommerzielle Nutzung innerhalb der EU 
 

Nachweis der rechtmäßigen Einfuhr (Einfuhrgenehmigung) oder Nachweis des 

rechtmäßigen Erwerbs innerhalb der EU vor Unterschutzstellung 

• Buchhaltungspflicht beachten! 

Ausnahme: Exemplare von künstlich vermehrten Pflanzen (§ 6(2) Ziff.2 

BArtSchV) 

• Vorerwerb = Erstlistung der betroffenen Art in CITES 

 Nachweis der Vorerwerbsbestände über Rechnungen oder anhand von 

Registrierungen vor  

der Unterschutzstellung 

 Datum des Erwerbs Bestandteil der Vorlagebescheinigung, frühere Listungen 

einzelner Arten beachten (Dalbergia retusa, Dalbergia stevensonii u.a., siehe 

Holzliste BfN) 

 Ausnahmen gemäß Fußnoten #5 oder #6 zum Zeitpunkt der Einfuhr/des Erwerbs 

sind Sonderfälle, die entsprechend erklärt werden müssen 

 
#5: Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter  

#6: Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz. 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Umsetzung in der EU, erforderliche Dokumente 
Inkrafttreten für  die EU: 04.02.2017,  VO(EU) 2017/160 
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Wiederausfuhr aus der EU 

• Beantragung der Wiederausfuhrbescheinigung  beim Bundesamt für 

Naturschutz 

 Vorlagebescheinigung der zuständigen Landesbehörde und Antragsformular 221 

 Sammel-Vorlagebescheinigungen möglich, wenn die zuständige Landesbehörde 

die Empfehlung des Ständigen Ausschusses für Arten- und Biotopschutz umsetzt 

• selbe Ware, Art, Herkunft,  Ursprungsland  (z.B. registrierter 

Vorerwerbsbestand) 

 Direkteinführer evtl. Abschreibung auf angesiegelter Anlage (BfN Siegel) an gelbem 

Exemplar der abgefertigten Einfuhrgenehmigung 

 Sonstige Belange des Artenschutzes müssen unter Umständen berücksichtigt 

werden 
 

• Vorlage bei der Zollstelle 

Original, gelbes und grünes Exemplar der Wiederausfuhrbescheinigung 

 Original: begleitet die Sendung ins Bestimmungsland und muss dort zur 

Einfuhr vorgelegt werden 

 Grünes Exemplar: wird vom Zoll einbehalten und an das BfN gesandt 

 Gelbes Exemplar: erhält der Ausführer als Nachweis für seine Unterlagen 

zurück 

 

 

 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Umsetzung in der EU, erforderliche Dokumente 
Inkrafttreten für  die EU: 04.02.2017,  VO(EU) 2017/160 

 

 

 

 

 

 
Neulistungen 

 

Umsetzung in 

der EU 

 

Fußnote #15 

 

Besonderheiten 

 

Statistik 

 

Kontaktdaten/ 

Internet-Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Aufnahme der Gattung Dalbergia spp. sowie von Guibourtia demeusei,  

Guibourtia pellegriniana und Guibourtia tessmannii in Anhang B der  

Ratsverordnung (EG) Nr. 338/97 wird durch die Anmerkung (Fußnote) #15 

eingeschränkt;  

Die Ausnahme vom Anwendungsbereich gilt für:  

 

a) Blätter, Blüten, Pollen, Früchte und Saatgut;  

b) Handel zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu einem Höchstgewicht von  

    insgesamt 10 kg je Sendung;  

c) unter Anmerkung #4 fallende Teile und Erzeugnisse von  

    Dalbergia cochinchinensis;  

d) unter Anmerkung #6 fallende Teile und Erzeugnisse von  

    Dalbergia spp. mit Ursprung in Mexiko, die aus Mexiko ausgeführt werden.   

 
#4: Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen: a) Samen…, b) In-vitro Sämlings- oder Gewebe- 

      kulturen…, c) Schnittblumen…, d) Früchte…, e) Stängel und Blüten… Opuntia…Selenicereus …, f) fertige  

      Produkte von Euphorbia  antisyphilitica…  

#6: Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz. 

     

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Fußnote #15 
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#15 b) Handel zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu einem Höchstgewicht von  

           insgesamt 10 kg je Sendung;      

 

• Gewichtsobergrenze 10 kg bezieht sich auf die Teile von geschützten Arten, nicht auf das 

Gesamtgewicht der Sendung 

nicht-kommerziell:  

• bezahlte oder unbezahlte Auftritte, Ausstellungen (z.B. auf einer Wechselausstellung) oder 

Musik-Wettbewerbe; das gilt auch für ganze Orchester, in diesem Fall wird jedes 

einzelne Instrument als eine Sendung gewertet (diese Auslegung gilt auch in den USA) 

• Verleih von Instrumenten für Ausstellungszwecke an Museen 

• Verleih von Instrumenten für Musikwettbewerbe 

• Versand zu Reparaturzwecken (Hin- und Rückversand) 

• Rückgabe im Rahmen der Gewährleistung 

 

             

 

            Messen gelten als kommerzielle Verwendung mit Genehmigungspflicht 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Fußnote #15 

 

 

 

 

 

 

 
Neulistungen 

 

Umsetzung in 

der EU 

 

Fußnote #15 

 

Besonderheiten 

 

Statistik 

 

Kontaktdaten/ 

Internet-Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dalbergia spp. 

• Im Regelfall müssen Dokumente auf Artniveau ausgestellt werden; 

• In Ausnahmefällen (z.B. sehr alte Vorerwerbsinstrumente), bei denen die Art nicht ohne 

weiteres festgestellt werden kann, wird Dalbergia spp. akzeptiert, allerdings nur unter 

Ausschluss der Art Dalbergia nigra (muss auf dem Dokument dokumentiert sein) 

• WA-Sachverständige für den Holzbereich können hier recherchiert werden 

 http://www.bfn.de/0305_sachverstaendige.html  

 

 

Besonderheiten I 

Angabe der Art auf den CITES-Dokumenten 
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Ausnahmen zum persönlichen Gebrauch 

• Resolution 13.7 

• Umsetzung in EU über Artikel 7(3) VO(EG) 338/97 i.V.m.  

Artikel 57 und 58 VO(EG) 865/2006 

• Erleichterungen/Ausnahmen für die Mitnahme von Teilen oder Erzeugnissen geschützter 

Arten zum persönlichen Gebrauch im Reisegepäck (Exemplare verbleiben im 

persönlichen Besitz, keine kommerziellen Absichten) 

• Bestimmungen kompliziert, Umsetzung der Resolution 13.7 wird nicht in allen 

Vertragsstaaten vollzogen bzw. es gelten teilweise strengere nationale Bestimmungen 

• Nur einige Vertragsstaaten haben die Umsetzung oder Nicht-Umsetzung bzw. strengere 

nationale Bestimmungen auf der Homepage des CITES-Sekretariats bekannt gegeben 

(EU, China, Japan, Indonesien, USA) 

• Rechtssicherheit kann nur für die Wiederausfuhr aus der EU und die Wiedereinfuhr in die 

EU gewährt werden, wenn alle Voraussetzungen dafür vorliegen 

 

        Empfehlung:  

      Immer eine CITES-Musikinstrumentenbescheinigung beantragen, die zur Ein- und  

      Wiederausfuhr in/aus allen CITES-Vertragsstaaten ohne Einschränkung gültig ist 

      http://www.bfn.de/0305_musikinstrumente.html  

  

Besonderheiten II 

Mitnahme von Instrumenten für private Zwecke  
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Statistik der erteilten Genehmigungen für neu gelistete Holzarten 

 

Einfuhren Dalbergia spp. und Guibourtia spp. (seit 04.02.2017) 

 

         Stand: 31.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Statistik für die Bundesrepublik Deutschland 
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Statistik der erteilten Genehmigungen für neu gelistete Holzarten 

 

Wiederausfuhren Dalbergia spp. und Guibourtia spp. (seit 02.01.2017) 

 

        Stand: 31.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlüsse der 17. CITES Vertragsstaatenkonferenz 

Statistik für die Bundesrepublik Deutschland 
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Informationsveranstaltung am Thünen-Kompetenzzentrum 

Holzherkünfte 

Kontaktdaten 

 

 
Kontaktdaten der zuständige Behörden 
 

 Einfuhr/Ausfuhr/Wiederausfuhr aus Ländern/in Länder außerhalb der EU 

 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

Konstantinstr. 110 

53179 Bonn 

Tel.: 0228/8491-1311 

citesma@bfn.de  

 

 Anträge auf Vorlagebescheinigungen sowie Fragen zur Buchhaltung 
 
Die zuständigen Landesbehörden können Sie einer Auflistung auf den Websites des 
Bundesamtes für Naturschutz entnehmen: 
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/cites/Dokumente/Zustaendigkeit_in_den_Bundeslaendern.pdf   
 
Telefon-Nummern und Anschriften können beim Bundesamt für Naturschutz nachgefragt  
werden 
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Informationsveranstaltung am Thünen-Kompetenzzentrum 

Holzherkünfte 

Internet-Links 

 

Hilfreiche Internetadressen: 

 

 www.cites.bfn.de 
   
Teaser: Weiterführende Informationen zu bestimmten Arten oder zu Sondergenehmigungen 

 Link: Genehmigung für Musikinstrumente 

 Link: Einfuhr von Holz geschützter Arten  
• Hinweise zu Einfuhrbestimmungen 
• Aktuelle Liste der geschützten Holzarten  
• Fragen/Antworten-Dokument zur Umsetzung der Neulistungen 
• Merkblatt Handel mit Rio Palisander 
• Merkblatt Handel mit Anhang B Holzarten nach der rechtmäßigen Einfuhr 

  

 www.cites.org (CITES Sekretariat) 

 

 http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm (EU-Kommission) 
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Informationsveranstaltung am Thünen-Kompetenzzentrum 

Holzherkünfte – Hamburg, 07.06.2017 

    Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung 

       " Man sieht nur das, was man weiß "  zit. Theodor Fontane 

      (Aber: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe!!) 



Informationsveranstaltung am Thünen-Kompetenzzentrum Holzherkünfte über Anforderungen  

und Auswirkungen der neuen CITES-Listungen wichtiger Wirtschaftsbaumarten für die  

Holzverwendung und den Holzhandel 

Hamburg, 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Dipl. Agr. Ing. Mario Sterz 

Vollzugsbehörde des Washingtoner 

Artenschutzübereinkommens 

Bundesamt für Naturschutz 

Tel.: 0228/8491-1341 

E-Mail: Mario.Sterz@bfn.de  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

  


